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Kreis Rendsburg-
Eckernförde 
Der Landrat 

 

 
 
 

Verwendung des Jahresüberschusses 2023 der Förde 
Sparkasse: Antrag der CDU-Kreistagsfraktion zur 
Förderung des Fördervereins Häusliche Hospiz 

Büdelsdorf e. V. 

VO/2024/346-03 
 
öffentlich 
 
FB 4 Soziales, Arbeit und Gesundheit 
 
 

Fraktionsantrag öffentlich 
 
Datum:  17.02.2025 
 
Ansprechpartner/in:  
 
Bearbeiter/in: Katrin Schliszio 

 
Datum Gremium (Zuständigkeit) Ö / N 

20.02.2025 Sozial- und Gesundheitsausschuss (Beratung) Ö 
 
Begründung der Nichtöffentlichkeit 
 
 
Beschlussvorschlag 
Der Sozial- und Gesundheitsausschuss möge empfehlen, für den Förderverein 
Häusliche Hospiz Büdelsdorf e. V. 1.200,-- Euro für die Ausbildung von zwei 
ehrenamtlichen Trauerbegleitern aus den Mitteln der Förde Sparkasse 
bereitzustellen. 
 

Sachverhalt 
Der Sachverhalt ist dem beigefügten Antrag der CDU-Kreistagsfraktion vom 
17.02.2025 zu entnehmen. 
 
Der Antrag wurde entsprechend der Vergaberichtlinie der Stiftergemeinschaft der 
Förde Sparkasse geprüft und entspricht der Vergaberichtlinie. 
 

Relevanz für den Klimaschutz 
./. 
 

Finanzielle Auswirkungen 
1.200,-- Euro 

Anlage/n: 

1 Verwendung Überschuss der Förde Sparkasse_Antrag CDU 
Förderverein Häusliche Hospiz Büdelsdorf 
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An  

• die Vorsitzende des Sozial- und Gesundheitsausschusses  
des Kreises Rendsburg-Eckernförde Frau von Milczewski 
(christine.von.milczewski@gruene-fraktion-rd-eck.de)  

• Frau Sigrid Holm (sigrid.holm@kreis-rd.de)  

 

Antrag für die Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 20.02.2025 
zur Verwendung des Jahresüberschusses der Förde Sparkasse  

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,  

die CDU Fraktion reicht folgenden Antrag für die nächste Sitzung des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses ein:  

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss möge empfehlen für den Förderverein 
Häusliche Hospiz Büdelsdorf e.V. 1.200 € für die Ausbildung von zwei 
ehrenamtlichen Trauerbegleitern aus den Mitteln der Förde Sparkasse 
bereitzustellen.  

Begründung: 

Die Finanzierung von zwei ehrenamtlichen Trauerbegleitern stellt eine wertvolle 
Investition in die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen dar, die 
den Verlust eines geliebten Menschen betrauern. Trauerbegleitung ist ein essenzieller 
Bestandteil der Trauerarbeit, da sie den Hinterbliebenen ermöglicht ihre Gefühle in 
einem sicheren und unterstützenden Umfeld zu verarbeiten. Besonders in schwierigen 
Zeiten ist es wichtig, dass Menschen nicht allein mit ihrer Trauer sind. Qualifizierte 
Trauerbegleiter können durch ihre empathische Präsenz und professionelle 
Unterstützung helfen, den Trauerprozess zu erleichtern und den Betroffenen neue 
Perspektiven für ihr Leben zu eröffnen. 

Das Ehrenamt spielt in diesem Kontext eine entscheidende Rolle. Ehrenamtliche 
Trauerbegleiter bringen nicht nur ihre Zeit und ihr Engagement ein, sondern auch eine 
große Portion Menschlichkeit und Mitgefühl. Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag zur 
Gesellschaft, indem sie Menschen in einer der schwierigsten Phasen ihres Lebens 
begleiten und unterstützen. Diese Arbeit ist oft mit viel persönlichem Einsatz verbunden 
und verdient daher Anerkennung und Unterstützung in Form einer adäquaten 
Finanzierung. Eine solche Finanzierung ermöglicht es den Ehrenamtlichen sich auf ihre 
wichtige Arbeit zu konzentrieren und sich kontinuierlich weiterzubilden, um den hohen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
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Ein besonderes Angebot des Hospizvereins, das die Bedeutung der Trauerbegleitung 
unterstreicht, ist das monatliche Trauercafé. Dieses Café bietet Hinterbliebenen die 
Möglichkeit sich in einer ungezwungenen Atmosphäre auszutauschen und 
Unterstützung zu erfahren. Solche Angebote sind von unschätzbarem Wert, da sie den 
Betroffenen zeigen das sie nicht allein sind und das es Menschen gibt die bereit sind 
ihnen zuzuhören und sie auf ihrem Weg der Trauer zu begleiten. Die Finanzierung der 
Trauerbegleiter würde sicherstellen, dass dieses Angebot regelmäßig und in hoher 
Qualität stattfinden kann, was einen direkten positiven Einfluss auf das Leben der 
Betroffenen hat. 

Die Ausbildung von Trauerbegleitern ist mit erheblichen Kosten verbunden. Jeder 
Trauerbegleiter benötigt eine fundierte Ausbildung, die mit 600 Euro zu Buche schlägt. 
Leider erfahren diese Ausgaben keine finanzielle Unterstützung durch die 
Krankenkassen, obwohl die Arbeit der Trauerbegleiter einen wesentlichen Beitrag zur 
psychischen Gesundheit der Trauernden leistet. Der Hospizverein hat in diesem Jahr das 
Ziel, zwei neue Trauerbegleiter auszubilden, um auch in Zukunft eine qualitativ 
hochwertige Begleitung und Unterstützung der Hinterbliebenen sicherzustellen. Die 
Finanzierung dieser Ausbildungen ist daher essenziell, um den Fortbestand und die 
Erweiterung des Unterstützungsangebots zu gewährleisten und den steigenden Bedarf 
an qualifizierter Trauerbegleitung zu decken. Durch die Investition in die Ausbildung 
dieser engagierten Ehrenamtlichen kann der Hospizverein seine wertvolle Arbeit 
fortsetzen und noch mehr Menschen in ihrer Trauer begleiten. 

Bankverbindung: 

Förderverein Häusliche Hospiz 
Büdelsdorf e.V. 
Sparkasse Mittelholstein AG 
IBAN: DE91 2145 0000 0001 4057 03 
BIC: NOLADE 21 RDB 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Konstantinos Wensierski     
CDU – Fraktion       
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